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Zusammenfassung

Dieser Beitrag besch�ftigt sich mit der Frage, welche Bedeutung
Jugendliche und junge Erwachsene f�r die ambulante Suchthil-
fe besitzen. Diese Fragestellung hat vor dem Hintergrund des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) eine versorgungspoliti-
sche Relevanz, denn es wird immer wieder diskutiert, ob die
ambulante Suchthilfe auch Aufgabenbereiche der erzieheri-
schen Hilfen und Jugendhilfen wahrnimmt und ob es spezielle
Angebote f�r drogengebrauchende Jugendliche geben sollte, die
nach dem KJHG finanziert werden. Als empirische Grundlage
f�r die Analyse wurden Daten aus Schleswig-Holstein aus-
gewertet. Dort findet seit einigen Jahren ein systematisches
Monitoring der Klienten und T�tigkeiten der ambulanten
Suchthilfe statt. Die statistische Analyse zeigt, dass es sich bei
5 % der Klienten um Jugendliche (14 bis 17 Jahre) und bei 19 %
um junge Erwachsene (18 bis 26 Jahre) handelt. Die „Konsum-
profile“ dieser beiden Gruppen weichen stark voneinander ab;
bei der erstgenannten Gruppe dominieren die Cannabisgebrau-
cher, in der zweiten gibt es viele Heroinabh�ngige. Entspre-
chend stellt sich die soziale Situation dar: Die meisten Jugend-
lichen sozial integriert; bei den 18- bis 26-J�hrigen befindet
sich dagegen ein erheblicher Teil in einer schlechten sozialen
Lage. Ebenfalls ist das Inanspruchnahmeverhalten beider Grup-
pen verschieden: Die Jugendlichen sind deutlich k�rzer, mit
weniger Kontakten und geringerem Zeitaufwand in einer Be-
treuung als die jungen Erwachsenen. Vor diesem empirischen
Hintergrund wird eine (theoretische) Zuordnung der Klientel
und der empfangenen Hilfen zum Leistungskatalog des Kinder-
und Jugendhilfegesetzes (KJHG) vorgenommen. Damit soll eine
Grundlage f�r weitere Diskussionen um die Aufgabenvertei-

Abstract

The present article focuses on adolescents and young adults and
their importance in the context of outpatient addiction support
services. Against the background of the Act of Help for Children
and Young People (Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG), this is
a highly relevant issue in the field of health care policy. There is
an ongoing discussion whether outpatient addiction support
should include responsibilities of educational and youth services
and whether there should be special programmes for drug using
adolescents funded according to the KJHG. The analysis is based
on empirical data from Schleswig-Holstein, where systematic
monitoring of clients and activities of outpatient addiction ser-
vices has been going on since a few years. The statistical analysis
shows that 5 % of the clients are adolescents (14 – 17 years) and
19 % young adults (18 – 26 years). Both groups strongly differ in
their consumption profiles; cannabis users are predominant in
the first group and there are many heroin users in the second
group. The social situation corresponds to this finding: Most ado-
lescents are socially integrated; in the age group 18 – 26 years, a
considerable number lives in adverse social conditions. The utili-
sation of support facilities is also different in both groups: Ado-
lescents utilise care facilities for considerably shorter periods,
with fewer contacts and in a less time consuming way than
young adults. Against this empirical background, clients and the
support they received are (theoretically) assigned to the service
catalogue of the Act of Help for Children and Young People
(KJHG) with the aim to build a basis for further discussions con-
cerning the task distribution of addiction support services and
help for young people as well as the development of specific
help offers.
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Einf�hrung und Fragestellung

Dieser Beitrag besch�ftigt sich mit der Frage, welche Bedeutung
Jugendliche und junge Erwachsene f�r die ambulante Suchthilfe
besitzen. Wie hoch ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Klienten?
Wie sehen ihr biografischer Hintergrund und ihre aktuelle sozia-
le Situation aus? Woher kommen sie, wie lange bleiben sie, wel-
che Leistungen erhalten sie und wohin werden sie vermittelt?
Diese Fragen nach dem Hilfebedarf haben vor dem Hintergrund
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), in dem die Auf-
gaben der Jugendhilfe definiert sind, eine versorgungspolitische
Relevanz. Denn es wird immer wieder die Frage gestellt, ob die
ambulante Suchthilfe auch Aufgabenbereiche der erzieherischen
Hilfen und Jugendhilfen wahrnimmt und ob es spezielle Angebo-
te f�r drogengebrauchende Jugendliche geben sollte, die nach
dem KJHG finanziert werden [1, 2]. Da es sich dar�ber hinaus
beim KJHG um ein pr�ventiv orientiertes Leistungsgesetz mit ei-
ner p�dagogischen Ausrichtung handelt, stellt sich insgesamt die
Frage, ob die Suchthilfe zumindest teilweise pr�ventive Funktio-
nen (Fr�hinterventionen) f�r junge Menschen wahrnimmt. In
diesem Zusammenhang gibt es eine – schon l�nger andauernde
– fachliche Diskussion �ber die Zusammenarbeit, die Schnitt-
menge sowie die origin�ren Aufgabenbereiche von Sucht- und
Jugendhilfe [1, 2]. Dabei geht es auch um Finanzierungsfragen,
denn f�r Leistungen nach dem KJHG sind prim�r die Kommunen
zust�ndig.

Grunds�tzlich formuliert die Jugendhilfe den Anspruch, das Re-
gelversorgungssystem f�r Heranwachsende und junge Men-
schen darzustellen. Das Suchthilfesystem mit seinen Angeboten
f�r j�ngere Klienten konnte sich seit Anfang der 70er-Jahre pa-
rallel dazu entwickeln, weil die Jugendhilfe nicht in der Lage
war, den spezifischen Anforderungen des zunehmenden Drogen-
konsums unter Jugendlichen ad�quat zu begegnen [3]. Seitdem
haben sich ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit
zwischen Jugend- und Suchthilfe entwickelt. So gibt es in einigen
Landkreisen – als ein Beispiel f�r eine sehr enge Kooperation –
Versorgungsvertr�ge zwischen dem Kreisjugendamt und den
Suchtberatungsstellen, die bestimmte Leistungen des KJHG f�r
besondere Zielgruppen �bernehmen [3]. Auch gibt es Modelle,
bei denen im Rahmen eines vom Jugendamt eingeleiteten Hilfe-
prozesses gem�ß § 36 KJHG (Mitwirkung, Hilfeplan) die Drogen-
hilfe systematisch einbezogen wird. Andernorts beschr�nkt sich
die Zusammenarbeit dagegen auf einen unverbindlichen Erfah-
rungsaustausch.

Die Regelungen des KJHG beziehen sich auf Personen bis zu ei-
nem Alter von einschließlich 26 Jahren. Dabei werden nach den
Begriffsbestimmungen des KJHG die folgenden Altersgruppen
unterschieden (§7):

– Kind: wer noch nicht 14 Jahre alt ist,
– Jugendlicher: wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist und
– junger Erwachsener (Vollj�hriger): wer 18, aber noch nicht 27

Jahre alt ist.

Das KJHG beschreibt von seinem Wortlaut her keine Leistungen
f�r substanzgebrauchende Kinder und Jugendliche, es schließt
aber solche auch nicht explizit aus. Das KJHG bietet in dieser
Hinsicht interpretatorischen Spielraum. Folgende Leistungen
kommen f�r Kinder und Jugendliche mit Substanzmissbrauch
und Konsumproblemen (theoretisch) haupts�chlich infrage [4]:
– Erziehungsbeistand (§30),
– Heimerziehung bzw. sonstige betreute Wohnformen (§34),
– intensive sozialp�dagogische Einzelbetreuung (§35) sowie
– Eingliederungshilfe f�r seelisch behinderte Kinder und Jugend-

liche (§ 35a).

Diese vier Leistungsarten unterscheiden sich hinsichtlich des
Unterst�tzungsbedarfs der Klienten und der Intensit�t in der Be-
treuung: vom „Erziehungsbeistand“ f�r Jugendliche ohne mani-
festierten Drogengebrauch bis hin zur „Eingliederungshilfe“ f�r
suchtkranke Personen [4]. Dabei wird in vielen Kommentaren
die fachliche Position vertreten, nach der eine bestehende Sucht-
krankheit als eine seelische Behinderung aufgefasst werden
kann [5]. Danach h�tten Kinder und Jugendliche mit diesem
Krankheitsbild Anspruch auf Eingliederungshilfe (§35a KJHG).
Gleichzeitig wird vor einem inflation�ren Gebrauch dieser
Rechtsauffassung gewarnt und auf die Gefahr der Stigmatisie-
rung von jugendlichen Konsumenten hingewiesen [4]. Die be-
schriebenen Leistungen gelten auch f�r junge Erwachsene; f�r
Personen ab 22 Jahren aber nur in begr�ndeten Einzelf�llen und
f�r einen begrenzten Zeitraum (§41 KJHG).

Vor dem dargestellten Hintergrund sollte die folgende Analyse
gelesen werden. Dabei geht es nicht darum, einen Vorschlag f�r
fachliche Zust�ndigkeiten oder f�r ein Kooperationsmodell zwi-
schen der Sucht- und der Jugendhilfe zu unterbreiten, sondern es
werden die jugendliche Klientel beschrieben und die von ihnen
in Anspruch genommenen Leistungen dargestellt. Auf dieser Ba-
sis wird der Versuch einer (theoretischen) Zuordnung von Leis-
tungen des KJHG vorgenommen. Dadurch soll eine empirische
Grundlage f�r vertiefende Diskussionen �ber Formen der Koope-
ration und Vernetzung bzw. fachlich sinnvolle Abgrenzungen
von Jugend- und Suchthilfe geschaffen werden.

Datengrundlage und methodische Hinweise

Als empirische Grundlage f�r die Analyse wurden Daten aus
Schleswig-Holstein ausgewertet. Dort findet seit einigen Jahren

lung von Sucht- und Jugendhilfe sowie die Weiterentwicklung
spezifischer Angebote geschaffen werden.
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Ambulante Suchthilfe · Jugendliche · junge Erwachsene · Kinder-
und Jugendhilfegesetz
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ein systematisches Monitoring der Klienten und T�tigkeiten der
ambulanten Suchthilfe statt [6, 7]. Dieses basiert auf einem EDV-
gest�tzten Dokumentationsprogramm (HORIZONT), das von den
ambulanten Einrichtungen fl�chendeckend eingesetzt wird. Es
liegt deshalb eine umfangreiche Datengrundlage vor, die Schles-
wig-Holstein f�r eine beispielhafte Analyse geeignet erscheinen
l�sst. Es sei angemerkt, dass in den Kreisen und kreisfreien St�d-
ten des Landes Schleswig-Holstein eine unterschiedlich intensi-
ve Zusammenarbeit zwischen der Jugend- und der Suchthilfe be-
steht. Aus diesem Grund d�rfte sich hier eine vielf�ltige Praxis
widerspiegeln, die es auch in anderen Teilen Deutschlands gibt.

Die empirische Basis dieser Analyse stellen die erfassten Infor-
mationen von 54 Einrichtungen der ambulanten Suchthilfe
Schleswig-Holsteins im Zeitraum 1997 bis 2002 dar. In dieser
Phase haben sich innerhalb der zu betrachtenden Altersgruppen
keine wesentlichen Strukturverschiebungen ereignet. Bei den
Einrichtungen handelt es sich gr�ßtenteils um integrative Sucht-
beratungsstellen, ferner um einige niedrigschwellige Angebote
f�r Drogenkonsumenten aus den gr�ßeren St�dten. Spezialisier-
te Beratungseinrichtungen f�r Jugendliche befinden sich nicht
darunter.

Insgesamt sind Informationen von 14 842 Klienten mit 13 565
Betreuungen in diese Analyse eingeflossen.1 Diese Anzahl verteilt
sich zwar – erwartungsgem�ß – ungleich �ber die Altersgrup-
pen; in jeder der betrachteten Gruppen ist jedoch eine hinrei-
chende Anzahl von F�llen (n) vorhanden, so dass statistisch vali-
de Auswertungen m�glich sind. Ein Teil der Auswertungen
basiert auf den Angaben zu den Klienten (n-Klienten), der andere
auf Angaben zu den Betreuungen (n-Betreuungen).

In den folgenden Auswertungen werden drei Altersgruppen mit-
einander verglichen:
– die Gruppe „Jugendliche“ (14 bis 17 Jahre),
– die Gruppe „junge Erwachsene“ (18 bis 26 Jahre) und
– die Gruppe „�ltere Erwachsene“ (27 Jahre und �lter).

Die letztgenannte Gruppe dient als Vergleichsgruppe. Eine Grup-
pe „Kinder“ (Personen unter 14 Jahren) konnte aufgrund einer zu
geringen Fallzahl nicht gebildet werden. Ihr Gesamtanteil an al-
len Klienten betr�gt 0,3 %.

Die folgende Analyse ist die erste dieser Art in Deutschland. Hier
zeigen sich die Auswertungs- und Erkenntnism�glichkeiten, die
mit einer fl�chendeckenden und langj�hrig angelegten EDV-ge-
st�tzten Dokumentation verbunden sind.

Anteil Jugendliche und junge Erwachsene

Welchen Anteil weisen nun die jungen Personen an der Gesamt-
zahl der Klienten auf? Bei 5 % aller Klienten handelt es sich um
14- bis 17-J�hrige, d. h. jede zwanzigste Person, die eine ambu-
lante Suchthilfeeinrichtung in Schleswig-Holstein aufsucht, ist

minderj�hrig (siehe Abb.1). Der Anteil der jungen Erwachsenen
(18 bis 26 Jahre) ist mit 19 % weit h�her. Beide Gruppen junger
Klienten zusammengenommen kommen damit immerhin auf ei-
nen Anteil von beinahe 25 %. Aufgrund dessen hat die Betreuung
von Klienten, die sich in der Altersspanne des KJHG befinden,
eine nicht unwesentliche Bedeutung f�r die ambulante Suchthil-
fe. Erst recht, wenn in Betracht gezogen wird, dass es sich hierbei
um eine Klientel handelt, bei der viele Personen noch nicht lang-
j�hrig schwerstabh�ngig sind, sondern h�ufig ein Missbrauchs-
verhalten vorliegt, bei dem Fr�hinterventionen und Pr�ventions-
maßnahmen erforderlich sind.

Die Geschlechterverteilung ist in allen drei Altersgruppen sehr
�hnlich: Bei den Jugendlichen sind 70% m�nnlichen Geschlechts,
bei 30% handelt es sich um junge Frauen (siehe Abb.1). In den
anderen beiden Altersgruppen sind die M�nner sogar noch etwas
st�rker vertreten (jeweils 75 % zu 25 %).

Kontaktempfehlung

Deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen zeigen sich,
wenn der Frage nachgegangen wird, �ber wen die Klienten in die
Einrichtung kommen. Es wird dann deutlich, dass der Kontakt von
jugendlichen Klienten h�ufig aufgrund einer Initiative der Familie,
der Freunde oder der Partner zustande kommt (38 %). Auch die
Schule oder der Ausbildungsbetrieb spielen in dieser Altersgruppe
als „Kontaktbahner“ mit einem Anteil von 19 % eine wichtige Rolle,
w�hrend die professionelle Hilfe (andere Suchthilfeeinrichtungen,
�rztlich-medizinischer Bereich) diesbez�glich kaum eine Bedeu-
tung besitzt (zusammen 4%). Nur jeder zehnte Jugendliche sucht
aus eigener Motivation („ohne Vermittlung“) ein Hilfeangebot
auf. Diese Zahlen zusammengenommen lassen die Interpretation
zu, dass ein nicht unerheblicher Teil der Jugendlichen von den „Er-
ziehungsverantwortlichen“ (Familie, Schule) zu einer Suchtbera-
tungsstelle geschickt wird, um dort p�dagogische und/oder bera-
terische Unterst�tzung in Fragen von Sucht und Drogen zu
erhalten (Erziehungsbeistand, §30 KJHG).

Bei den jungen Erwachsenen stellt sich das Muster der Kontakt-
empfehlung anders dar: Fast ein F�nftel dieser Klienten gelangt
�ber die professionelle Hilfe an die Einrichtung (zusammen
18 %); ein ebenso großer Anteil kommt aus eigenem Antrieb. Die

1 Der Sachverhalt, dass es weniger Betreuungen als Klienten gibt, erkl�rt
sich daraus, dass in den ersten Jahren (97-99) noch keine Betreuungen
dokumentiert worden sind.
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Abb. 1 Anzahl Jugendliche und junge Erwachsene nach Geschlecht.
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Bedeutung von Familie/Freunde und Betrieb/Schule f�r die Kon-
taktvermittlung l�sst dagegen stark nach. In der Gruppe der (�l-
teren) Erwachsenen setzt sich diese Tendenz verst�rkt fort.

Hauptdroge/-st�rung

Hinsichtlich der Hauptdroge/-st�rung unterscheiden sich die Al-
tersgruppen deutlich: Der Großteil der Jugendlichen hat wegen
Cannabiskonsum (oder damit verbundener Probleme) die Ein-
richtung aufgesucht. Bei 57 % aller 14- bis 17-J�hrigen wird diese
Substanz als Hauptdroge angegeben (siehe Tab.1). Die zweite
„Jugenddroge“ Ecstasy kommt in dieser Altersgruppe auf einen
Anteil von 7 %. Ungef�hr jeder sechste Jugendliche hat ein Alko-
holproblem (16 %); 12 % sind Heroingebraucher.2

Die Gruppe der jungen Erwachsenen weist dagegen ein g�nzlich
anderes „Konsumprofil“ auf: Die meisten Klienten dieser Alters-
gruppe sind Opiatabh�ngige (43 %). Auch der Anteil der Personen
mit der Hauptdroge Alkohol ist h�her (21 %). Dagegen hat Canna-
bis nicht die zentrale Bedeutung wie bei den 14- bis 17-J�hrigen
(21 %). Die (relativen) Anteile der Ecstasy- und essgest�rten
Klienten sind dagegen in beiden jungen Altersgruppen beinahe
gleich (7 % zu 6 % bzw. 8 % zu 7 %) (siehe Tab.1).

Werden die (�lteren) Erwachsenen mit in die Betrachtung ein-
bezogen, zeigt sich, dass je �lter die Klienten sind, desto gr�ßer
der Anteil der Alkoholabh�ngigen wird. Er betr�gt bei den Per-
sonen, die �ber 26 Jahre alt sind, immerhin 67%, d. h. zwei von
drei Klienten dieser Altersgruppe kommen aufgrund einer Alko-
holproblematik in eine Einrichtung.

Es zeigen sich, wenn die drei Gruppen miteinander verglichen
werden, keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der
Hauptdroge/-st�rung: Beispielsweise sind in allen Altersgruppen
die Cannabiskonsumenten �berdurchschnittlich h�ufig M�nner.
Ihr Anteil liegt in den drei Gruppen zwischen 81 % (�ltere Er-
wachsene) und 88 % (junge Erwachsene). Ferner best�tigt sich in
allen Altersgruppen der bekannte Sachverhalt, dass es sich bei

den essgest�rten Personen �berwiegend um Frauen handelt (An-
teile zwischen 88 % bis 94%).

Wird eine Einsch�tzung versucht, inwieweit in diesem Bereich
Voraussetzungen f�r Leistungen des KJHG erf�llt sein k�nnten,
kann aufgrund des dargestellten hohen Anteils von Opiatabh�n-
gigen in der Gruppe der jungen Erwachsenen vermutet werden,
dass zumindest (theoretisch) ein Teil dieser Personen die Vo-
raussetzungen des § 35 a KJHG (Eingliederungshilfen) erf�llen
d�rfte.3 Erst recht, wenn ber�cksichtigt wird, dass immerhin
46 % der jungen Erwachsenen das 22. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und deswegen nicht unter die Ausnahmefallrege-
lung des KJHG fallen w�rden (siehe oben). Das „Konsumprofil“
der Jugendlichen deutet dagegen eher daraufhin, dass hier pr�-
ventive und p�dagogisch unterst�tzende Hilfen des KJHG zum
Tragen kommen k�nnten.4

Soziale Situation

Die soziale und biografische Situation stellt sich bei jeder der drei
Altersgruppen unterschiedlich dar: Die Jugendlichen wohnen zu
fast drei Viertel (noch) zu Hause (73 %) und werden meistens von
den Angeh�rigen finanziert (77%) (siehe Tab. 2). Fast zwei Drittel
der 14- bis 17-J�hrigen haben (noch) keinen festen Partner; sie
bezeichnen sich als „allein stehend“ (65 %). Von denjenigen 14-
bis 17-J�hrigen, die nicht mehr zur Schule gehen, hat mehr als je-
der Vierte mindestens mit der mittleren Reife abgeschlossen.

Im Unterschied zu den Jugendlichen leben – erwartungsgem�ß –
die jungen Erwachsenen schon viel h�ufiger in der eigenen Woh-
nung (42 %) und gehen einer Erwerbst�tigkeit nach (37%). Aber
auch 43 % dieses Personenkreises finanzieren ihren Lebensunter-
halt durch Transferleistungen wie Arbeitslosengeld oder Sozial-
hilfe. Diese Quote entspricht der der (�lteren) Erwachsenen. Erst
jeder F�nfte der 18- bis 26-J�hrigen verf�gt �ber eine abge-
schlossene Berufsausbildung. Bei den (�lteren) Erwachsenen ha-
ben immerhin 60% eine Lehre oder Ausbildung abgeschlossen.

Es bestehen zwischen den Altersgruppen einige geschlechts-
und substanzspezifische Unterschiede: Bei den jungen Erwach-
senen verf�gen 52 % der Frauen �ber eine eigene Wohnung, bei
den M�nnern sind dies nur 38 %. Dagegen wohnen diese noch
h�ufiger bei den Eltern als ihre Mitklientinnen (38 % zu 29 %).
Auch sind die m�nnlichen 18- bis 26-J�hrigen eher alleinstehend
als die Frauen (56 % zu 38%). Diese gravierenden Abweichungen
existieren, obwohl beide Geschlechter im Durchschnitt exakt
gleich alt sind (22,4 Jahre). Andererseits ist aber aus soziologi-

3 Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es in der
Praxis h�ufiger vorkommen d�rfte, dass f�r vollj�hrige Klienten Ein-
gliederungshilfen (z.B. Betreutes Wohnen) nach Bundessozialhilfege-
setz (BSHG § 39/40) bei den zust�ndigen Kostentr�gern beantragt wer-
den.

4 Nat�rlich k�nnte auch bei dieser Klienten-Gruppe in Einzelf�llen der
§ 35a KJHG zum Tragen kommen, da dieser schon gilt, wenn Kinder
und Jugendliche von einer seelischen Behinderung bedroht sind
(= Suchtgef�hrdung). Um hierzu eine genauere quantitative Absch�t-
zung vornehmen zu k�nnen, m�ssten jedoch zus�tzliche Informatio-
nen �ber die psychische Situation und die konkreten Konsummuster
der Klienten vorliegen.

Tab. 1 Hauptdroge/-st�rung der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen

Jugendliche
(14 bis 17 Jahre)

junge Erwachsene
(18 bis 26 Jahre)

(�ltere) Erwachsene
(27 Jahre und �lter)

Alkohol 16 % 21 % 67 %

Opiate 12 % 43 % 26 %

Cannabis 57 % 21 % 1 %

Ecstasy 7 % 6 % 0,2 %

Gl�cksspiel 0,4 % 3 % 3 %

Essst�rungen 8 % 7 % 2 %

n-Klienten 770 2 797 11 275

2 Wegen einer bestehenden Nikotinabh�ngigkeit sucht kaum ein Ju-
gendlicher oder ein junger Erwachsener eine ambulante Suchthilfeein-
richtung auf. Die Fallzahl ist hier kaum messbar; sie lag zum Beispiel
f�r das Jahr 2002 unter 10 Personen (f�r beide Kategorien zusammen-
genommen).
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schen Untersuchungen bekannt, dass j�ngere Frauen eher eine
feste Beziehung (mit �lteren Partnern) eingehen als j�ngere
M�nner. Bei den Jugendlichen gibt es diese Unterschiede in die-
ser Form nicht. Auch die gr�ßte substanzspezifische Differenz
findet sich in der Gruppe der jungen Erwachsenen. Hier sind in
prozentualer Hinsicht doppelt so viele alkoholabh�ngige Per-
sonen erwerbst�tig wie bei den Heroinabh�ngigen (46 % zu 23 %).
Umgekehrt finanziert sich die zweite Gruppe viel h�ufiger durch
Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe (62 % zu 38 %).

Insgesamt betrachtet kann festgehalten werden, dass jede Al-
tersgruppe eine spezifische soziale und biografische Konstella-
tion aufweist. W�hrend die meisten Jugendlichen in sozialer
Hinsicht mehr oder weniger integriert sein d�rften, stellt sich
die soziale Situation f�r einen erheblichen Teil der jungen Er-
wachsenen in einigen Punkten �hnlich negativ dar – z.B. bei der
Erwerbssituation – wie bei den (�lteren) Erwachsenen. Die sozi-
al-biografischen Daten best�tigen also, dass zumindest ein Teil
der 18- bis 26-J�hrigen intensivere (psycho-)soziale Hilfen ben�-
tigt. Gleichzeitig k�nnte die Interpretation dieses Sachverhalts
auch so ausfallen, dass Fr�hinterventionen eine sinnvolle Auf-
gabe darstellen, um sp�tere Verfestigungen zu vermeiden.

In Anspruch genommene Leistungen

Im Folgenden soll das Inanspruchnahmeverhalten der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen analysiert werden. Zeigen sich
auch hier – wie schon bei der biografischen und sozialen Situa-
tion – Besonderheiten in den Altersgruppen und wie sind diese
vor dem Hintergrund des KJHG einzuordnen?

Zun�chst einmal wird deutlich, dass Jugendliche vor allem bera-
ten werden, wenn sie eine Suchthilfeeinrichtung aufsuchen. Das
trifft auf neun von zehn Jugendlichen zu (93 %). Therapeutische
Leistungen, wie beispielsweise die Substitutionsbehandlung
oder die ambulante Rehabilitation, spielen kaum eine Rolle (7%).

Vor dem Hintergrund des Konsumprofils und der sozialen Situa-
tion dieser Altersgruppe war dies auch nicht anders zu erwarten.
Auff�llig ist aber, dass nur bei ganz wenigen der 14- bis 17-J�h-
rigen Vermittlungsleistungen erbracht werden (4 %).5

Bei den jungen Erwachsensen nimmt dagegen schon beinahe jeder
vierte Klient therapeutische Leistungen in Anspruch (22%). Dies
h�ngt mit dem hohen Anteil von Heroinabh�ngigen in dieser Al-
tersgruppe zusammen (siehe oben). Auch der Anteil von Klienten
mit Vermittlungsleistungen steigt deutlich an (21 %). Das Profil der
in Anspruch genommenen Leistungstypen ver�ndert sich von den
jungen zu den �lteren Erwachsenen nur wenig.

Wird das Inanspruchnahmeverhalten weiter analysiert, zeigt
sich, dass die Jugendlichen am wenigsten Leistungen nachfra-
gen: Sie kommen (im Durchschnitt) f�nfmal in eine Einrichtung
und lassen sich dabei insgesamt 3,4 Stunden betreuen und bera-
ten (siehe Tab. 3). Bei den jungen Erwachsenen betragen die ent-
sprechenden Werte schon dreizehn Kontakte mit einem durch-
schnittlichen Zeitumfang von 8,6 Stunden. Bei den (�lteren)
Erwachsenen nimmt die Intensit�t der Betreuung weiter und
sehr deutlich zu.

Auch die Betreuungsl�nge – also der Wert daf�r, wie lange eine
Betreuungssequenz dauert – nimmt von Altersgruppe zu Alters-
gruppe zu: Die jungen Erwachsenen sind im Mittel fast doppelt
so lange in Betreuung wie die Jugendlichen (163 zu 85 Tage). Bei
den (�lteren) Erwachsenen nimmt die durchschnittliche Betreu-

5 Der angegebene Wert sagt nichts dar�ber aus, ob die Vermittlung tat-
s�chlich stattgefunden hat oder nicht. Es geht hier um den Leistungs-
typ. Außerdem ist anzumerken, dass die abweichenden Prozentan-
gaben im Vergleich zu den noch folgenden Auswertungen zu den
Vermittlungen (siehe weiter unten) aufgrund unterschiedlicher Fall-
zahlen und Dokumentationsbereiche (Leistungskatalog, Behandlungs-
modul) zustande kommen. Die Grundaussagen sind aber bei beiden
Auswertungen identisch und empirisch valide.

Tab. 2 Soziale Situation der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen1Jugendliche

(14 bis 17 Jahre)
junge Erwachsene
(18 bis 26 Jahre)

(�ltere) Erwachsene
(27 und �lter)

Wohnsituation

eigene Wohnung 5 % 42 % 82 %

bei den Eltern 73 % 35 % 5 %

instabile Situation 2 % 7 % 5 %

Partnerbeziehung

allein stehend 65 % 50 % 38 %

feste Beziehung 12 % 34 % 54 %

Schul- und Berufsbildung

mittlere Reife und h�her 28 % 30 % 34 %

Ausbildung abgeschlossen / 21 % 60 %

Haupteinkommensquelle

Erwerbst�tigkeit 16 % 37 % 43 %

Arbeitslosengeld/Sozialhilfe 6 % 43 % 42 %

Angeh�rige 77 % 18 % 7 %

n-Klienten 475 1 693 7 916

1 Die fehlenden Prozentwerte in der Tabelle betragen f�r die drei Altersgruppen (1: Jugendliche, 2: junge Erwachsene, 3: �ltere Erwachsene):
a) Wohnsituation „andere“ – 1: 20 %, 2: 17 %, 3: 8 %
b) Partnerbeziehung „zeitweilige Beziehung“ – 1: 23 % 2: 16 %, 3: 8 %
c) Haupteinkommensquelle „anderes“ – 1: 1 %, 2: 2 %, 3: 8 %
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ungsl�nge noch einmal um etwa ein Drittel zu (226 Tage). Ins-
gesamt gesehen sind also die Jugendlichen deutlich k�rzer, mit
weniger Kontakten und geringerem Zeitaufwand in einer Betreu-
ung als die jungen Erwachsenen.

Werden die Anzahl und die Dauer der erbrachten Leistungen so-
wie die L�nge der Betreuung als Indikatoren f�r Hilfebedarfe ange-
sehen, k�nnen die Jugendlichen eher als eine Gruppe klassifiziert
werden, die eine erg�nzende Unterst�tzung (im Sinne des Erzie-
hungsbeistands) ben�tigt, w�hrend f�r die Gruppe der jungen Er-
wachsenen eine strukturierte, intensive und problemorientierte
Betreuung (im Sinne der Intensiven Sozialp�dagogischen Einzel-
betreuung oder der Eingliederungshilfe) erforderlich ist.

Differenziert nach dem Hauptdrogentyp/(-st�rungstyp) ergeben
sich in dieser Hinsicht weitere Erkenntnisse: Die geringste Be-
treuungszeit – von allen Altersgruppen und allen Hauptdrogen-
typen – haben die jugendlichen Cannabiskonsumenten, die die
dominierende Gruppe bei den 14- bis 17-J�hrigen darstellen. Sie
kommen auf 1,9 Stunden Betreuung im Durchschnitt, d. h. sie su-
chen in der Regel ein- bis dreimal eine Suchthilfeeinrichtung auf.
In dieser Altersgruppe verursachen die essgest�rten Personen
den gr�ßten zeitlichen Aufwand: 7,8 Stunden je Klient. Offen-
sichtlich besteht hier die Notwendigkeit, schon mit sehr jungen
Menschen strukturiert und zeitintensiv zu arbeiten.

Bei den jungen Erwachsenen ist – neben den Essgest�rten – die
Betreuung der Opiatabh�ngigen sehr zeitaufw�ndig. Sie fragen
in zeitlicher Hinsicht fast doppelt so viele Leistungen nach wie
ihre alkoholabh�ngigen Mitklienten (12,1 zu 6,4 Stunden). Bei
den (�lteren) Erwachsenen hat sich das Inanspruchnahmever-
halten dieser beiden Klientengruppen auf einem sehr hohen Ni-
veau wieder angeglichen (17,6 zu 17,5 Stunden).

Die Analyse der Betreuungsl�nge nach dem Hauptdrogentyp er-
g�nzt die obigen Befunde. Die jugendlichen Cannabiskonsumen-
ten bleiben vergleichsweise kurz: 81 Tage im Mittel, in denen sie
beraten und betreut werden (dabei kommt es nur zu wenigen
Kontakten, siehe oben). Gleichzeitig wird aber in dieser Betrach-
tungsweise deutlich, dass auch die anderen jugendlichen Kon-
sumentengruppen nicht wesentlich l�nger in Betreuung bleiben,
obwohl sie vom zeitlichen Umfang her mehr Leistungen empfan-
gen. M�glicherweise h�ngt dies mit einem jugendspezifischen
Beendigungsverhalten zusammen (siehe unten).

Bei den jungen Erwachsenen nimmt die Betreuungsl�nge ins-
gesamt zu; hier zeigen sich dar�ber hinaus aber auch deutliche
substanzspezifische Unterschiede: Die Betreuung dauert mit Ab-
stand am l�ngsten bei den Opiatabh�ngigen (durchschnittlich
202 Tage), bei den anderen Konsumentengruppen liegt dieser
Wert zwischen 116 und 138 Tagen. Eine breite Streuung – bei ei-

ner insgesamt weiter erh�hten Betreuungsl�nge – findet man bei
den (�lteren) Erwachsenen.

Insgesamt zeigen sich damit f�r jede der Konsumentengruppen
sehr spezielle Inanspruchnahmemuster, wenn die Dauer und
die L�nge der Leistung/Betreuung zusammen betrachtet werden.
Die bis zu diesem Punkt vorgenommene Analyse des Inan-
spruchnahmeverhaltens best�tigt die schon vorgenommene Ein-
sch�tzung, dass bei einem Großteil der Jugendlichen – vorwie-
gend den Cannabiskonsumenten – eine von ihrem Charakter
her pr�ventiv und p�dagogisch ausgerichtete Kurzberatung
durchgef�hrt wird, w�hrend es vor allem bei den jungen Er-
wachsenen die Gruppe der Opiatabh�ngigen ist, bei der eine in-
tensive, teilweise therapeutisch orientierte Betreuung stattfin-
det.

Inhalte der Beratung

In der ambulanten Suchthilfe in Schleswig-Holstein werden auch
die Inhalte der Beratung und die daf�r aufgewendete Zeit EDV-
gest�tzt erfasst. Diese k�nnen Indikatoren f�r spezifische Unter-
st�tzungsbedarfe sein. Bei der statistischen Auswertung der ent-
sprechenden Informationen wird deutlich, dass die Jugendlichen
vergleichsweise h�ufig zum Thema „Sucht“ beraten werden. Jede
vierte Beratungsminute wird dieser Problematik gewidmet. Dies
deutet darauf hin, dass die Beratung Jugendlicher h�ufiger die
Funktion einer allgemeinen Drogen- und Suchtaufkl�rung be-
sitzt. Konkrete Behandlungsfragen (z.B. angemessene Therapie-
form) spielen dagegen in dieser Altersgruppe kaum eine Rolle.
Es f�llt weiter auf, dass Beziehungsfragen – seien es die Probleme
mit der Familie, den Freunden oder dem Partner – eine ver-
gleichsweise große Bedeutung haben.

Das „Beratungsprofil“ der jungen Erwachsenen �hnelt dagegen
stark dem der Gruppe der (�lteren) Erwachsenen: Die relative
Bedeutung der Themen „Sucht“ und „Beziehung“ nimmt ab, die
von Behandlungsfragen zu.

Wesentliche geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen den
Altersgruppen gibt es bei den Beratungsinhalten nicht. Beispiels-
weise spielt in allen drei Gruppen das Thema „Beziehung“ bei
den Frauen eine gr�ßere Rolle als bei den M�nnern.

Zusammenfassend betrachtet k�nnen die dargestellten Ergeb-
nisse derart interpretiert werden, dass die Beratung Jugendlicher
zumindest teilweise den Charakter einer allgemeinen erzieheri-
schen Beratung hat, wenn diese an den Beratungsinhalten
„Sucht“ und „Beziehung“ gemessen wird. In dieser Hinsicht be-
stehen zumindest inhaltliche Ankn�pfungspunkte zu dem im
KJHG definierten Aufgabenspektrum der Jugendhilfe.

Tab. 3 Anzahl und Dauer der von den Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen in An-
spruch genommenen Leistungen (Mittel-
werte)

Jugendliche
(14 bis17 Jahre)

junge Erwachsene
(18 bis 26 Jahre)

(�ltere) Erwachsene
(27 und �lter)

Anzahl 5 13 20

Dauer insgesamt 3,4 Std. 8,6 Std. 17,2 Std.

Dauer pro Leistung 41 Min. 40 Min. 52 Min.

n-Klienten 661 2 552 10 711
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Betreuungsende und Konsumstatus

Die Ergebnisse zum Betreuungsende weisen einige Besonderhei-
ten auf: Die Jugendlichen beenden von allen drei Altersgruppen
am h�ufigsten planm�ßig ihre Betreuung (44 %) (siehe Tab. 4).
Gleichzeitig brechen aber immerhin genauso viele der 14- bis
17-J�hrigen – egal ob m�nnlichen oder weiblichen Geschlechts
– die Betreuung von sich aus ab. �berdurchschnittlich oft ist
dies bei Ecstasy-Konsumenten (62 %) und Opiatabh�ngigen
(51 %) der Fall. Bei der Gruppe der jungen Erwachsenen liegt die
Abbruchquote sogar bei 50%. Hier finden sich solch hohe Werte
bei allen Hauptdrogentypen/(-st�rungstypen), mit Ausnahme
der Essst�rungen (40%). Auff�llig ist ferner, dass die Jugend-
lichen im Vergleich zu den anderen beiden Altersgruppen selte-
ner weitervermittelt werden (8 % zu 14 %), was mit der h�heren
Quote planm�ßiger Beendigungen zusammenh�ngen d�rfte.

Wenn Klienten am Ende der Betreuung weitervermittelt werden,
sind kaum Unterschiede zwischen den Altersgruppen bei der
Frage erkennbar, wohin sie vermittelt werden: Ein erheblicher
Anteil von ihnen wird in die Entzugsbehandlung oder in eine sta-
tion�re Entw�hnungstherapie weitergeleitet (38 % bis 46 %). In
eine ambulante Beratungs- oder Therapieform wird jeweils
etwa jede sechste (weitervermittelte) Person geschickt. Andere
Betreuungsformen (wie betreutes Wohnen, Nachsorge etc.) be-
sitzen in allen Altersgruppen nur eine nachgeordnete Bedeutung.

Die Konsumsituation zum Zeitpunkt der Beendigung der Betreu-
ung stellt sich ambivalent dar: Die Jugendlichen weisen zwar die
geringste Abstinenzrate von 15 % auf. Gleichzeitig verbessert sich
bei jeder dritten Person dieser Altersgruppe die Konsumsituation
(33%). Bei jedem zweiten Jugendlichen bleibt diese unver�ndert.
Diese Zahlen d�rften sich daraus erkl�ren, dass ein Großteil der
14- und 17-J�hrigen nicht abh�ngig ist und aufgrund dessen die
Abstinenz nicht bei allen Klienten das prim�re Ziel der Betreu-
ung darstellt.

Die „Erfolgsquote“ der Betreuung – die Kategorien „abstinent“
und „gebessert“ zusammen gerechnet – steigt mit zunehmen-
dem Alter an: in der Gruppe der jungen Erwachsenen betr�gt
sie 50%, bei den �lteren Erwachsenen 62 %. Bei der ersten Alters-
gruppe gibt es hierbei keinen Unterschied zwischen den Opiat-
und Alkoholabh�ngigen. Bei der zweiten existiert dagegen eine
gravierende Abweichung: W�hrend 43 % der alkoholabh�ngigen
Personen am Ende der Betreuung als „abstinent“ eingestuft wer-
den, betr�gt dieser Anteil bei den Heroinabh�ngigen „nur“ 20 %.
Geschlechtsspezifische Differenzen zwischen den drei Alters-
gruppen bestehen nicht.

Werden der Abschluss der Betreuung und der dort bestehende
Konsumstatus zusammen betrachtet, zeigt sich, dass sich bei ei-
nem erheblichen Anteil der Jugendlichen mit einer planm�ßigen
Beendigung der Konsum nicht ver�ndert hat (40%). Dieser Anteil
liegt in den anderen beiden Altersgruppen wesentlich niedriger:
29 % (junge Erwachsene) und 15 % (�ltere Erwachsene).

Dieser Sachverhalt sollte nicht als eine erfolglose Betreuung Ju-
gendlicher missinterpretiert werden. Vielmehr k�nnte hierin
ein Indiz daf�r gesehen werden, dass bei der Beratung dieser Al-
tersgruppe nicht immer die Abstinenz (oder zumindest die Kon-
sumreduktion) als Zielsetzung im Vordergrund steht, sondern
die Suchthilfe hier vorbeugende, p�dagogische Aufgaben im Sin-
ne einer Verhinderung des Abgleitens in eine Abh�ngigkeit
wahrnimmt.

Schlussfolgerungen

Die zentralen Ergebnisse der vorangegangenen empirischen Aus-
wertung k�nnen wie folgt zusammengefasst werden: Bei 5 % der
Klienten der ambulanten Suchthilfe handelt es sich um Jugend-
liche (14 bis 17 Jahre) und bei 19 % um junge Erwachsene (18 bis
26 Jahre). Die „Konsumprofile“ der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen weichen stark voneinander ab. Bei der erstgenannten
Gruppe dominieren die Cannabisgebraucher, in der zweiten gibt
es viele Heroinabh�ngige. Entsprechend stellt sich die soziale
Situation dar: Die meisten Jugendlichen sind (noch) sozial inte-
griert; bei den 18- bis 26-J�hrigen befindet sich dagegen ein er-
heblicher Teil in einer schlechten sozialen Lage – u. a. verf�gen
sie �ber keine abgeschlossene Berufsausbildung und sind ar-
beitslos. Ebenfalls ist das Inanspruchnahmeverhalten beider
Gruppen verschieden: Die Jugendlichen sind deutlich k�rzer,
mit weniger Kontakten und geringerem Zeitaufwand in einer Be-
treuung als die jungen Erwachsenen.

Vor diesem Hintergrund w�rde deshalb eine (theoretische) Zu-
ordnung der Klientel und der empfangenen Hilfen zum Leis-
tungskatalog des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) wie
folgt ausfallen: Da es sich bei einem Großteil der Jugendlichen
um Personen handelt, die (h�chstens) suchtgef�hrdet, aber nicht
abh�ngig sind, nehmen die Suchtberatungsstellen hier pr�venti-
ve und fr�hintervenierende Aufgaben wahr. Hierbei d�rfte es
h�ufig auch um Hilfestellungen zur F�rderung der Pers�nlich-
keitsentwicklung und zur St�rkung einer eigenverantwortlichen
Lebensf�hrung gehen. Beides sind Zielsetzungen, die auch im
KJHG formuliert werden. Diese Leistungen w�ren am ehesten
als unterst�tzende Leistungen im Sinne des Erziehungsbeistands

Tab. 4 Betreuungsende der Jugendlichen
und jungen ErwachsenenJugendliche

(14 bis 17 Jahre)
junge Erwachsene
(18 bis 26 Jahre)

(�ltere) Erwachsene (27 Jahre und �lter)

planm�ßig 44 % 30 % 37 %

Abbruch durch Klient/in 44 % 50 % 42 %

Weitervermittlung 8 % 14 % 14 %

anderes 4 % 6 % 7 %

n-Betreuungen 558 2 209 9 519
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(§30) zu klassifizieren. Anders verh�lt es sich mit der Gruppe der
jungen Erwachsenen: Hierunter befindet sich zumindest ein Teil
von Heroinabh�ngigen (in kleinerem Umfang auch alkohol-
abh�ngige Personen), die als schwer abh�ngig, deswegen als
suchtkranke Personen einzustufen sind. Dieser Personenkreis
k�nnte unter § 35 a des KJHG – Eingliederungshilfen f�r seelisch
behinderte Menschen – fallen. Wenn andere Optionen wie eine
Behandlung auf der Grundlage des Bundessozialhilfegesetzes
(BSHG § 39/40) nicht infrage kommen, w�re dies m�glicherweise
der rechtliche und finanzielle Rahmen f�r eine Hilfeleistung. Da-
f�r spricht auch die aufgezeigte Betreuungsintensit�t bei dieser
Klientel. In diesem Zusammenhang w�re auch zu diskutieren, in-
wieweit eine verst�rkte Fr�hintervention das Missverh�ltnis
„wenige fr�here Problemf�lle zu vielen sp�teren Problemf�llen“
mildern k�nnte.

Eine m�gliche Begrenztheit der Aussagekraft der vorangegange-
nen Analyse k�nnte darin liegen, dass die pr�sentierten Ergeb-
nisse nicht durch ein spezielles Forschungsprojekt, sondern im
Rahmen eines EDV-gest�tzten Suchthilfe-Monitoring gewonnen
worden sind. Die Validit�t der Daten wurde jedoch durch um-
fangreiche Plausibilit�tstests sorgf�ltig gepr�ft. Ferner wurden
bei der Erfassung der Daten keine anspruchsvolleren Beurtei-
lungsinstrumente eingesetzt, die besondere Kenntnisse erfor-
dern, so dass insgesamt von einer guten Datenqualit�t auszuge-
hen ist. Davon abgesehen steht es nat�rlich außer Frage, dass
speziellere Erhebungen und Untersuchungen zu diesem The-
menkomplex weiterf�hrende Ergebnisse liefern k�nnen. Aus
diesem Grund soll mit diesem Beitrag ausschließlich eine empi-
rische Grundlage f�r weitere Diskussionen �ber die Zusammen-
arbeit und Aufgabenverteilung von Suchthilfe und Jugendhilfe

sowie die Weiterentwicklung spezifischer Angebote geschaffen
werden. Mit dieser Analyse soll kein Vorschlag pr�feriert wer-
den, wie zuk�nftig bestimmte Leistungen der Suchthilfe zu fi-
nanzieren sind. Dies setzt vielmehr einen fachlichen Konsens
zwischen der Sucht- und der Jugendhilfe sowie den zust�ndigen
Kostentr�gern inklusive der Politik voraus.
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